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1. Welchen Stellenwert mißt die Landesregierung dem Brandschutz 
in Abwägung mit Interessen des Naturschutzes bei? 

Die Landesregierung mißt dem Brandschutz in Abwägung mit Interes­
sen des Naturschutzes einen hohen Stellenwert bei. 

Ja. 

2. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die Sicherheit der 
Feuerwehrleute bei dem Brandeinsatz am 20. August ini Dosen­
moor gewährleistet war? 

Nach den Darlegungen der beteiligten Feuerwehren bestanden keine 
über das normale Maß eines jeden Brandes hinausgehende Risiken. 

Die Landtagsdrucksachen sind fortlaufend und einzeln beim Verlag Schmidt & Klaunig, Ringstraße 19, 24114 Kiel, Fernruf 04 31/6 20 95, zu beziehen. 
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3. Welche Maßnahmen sind nach Auffassung der Landesregierung 
geeignet, zukünftige Brandbekämplungen optimal zu gestalten? 

Nach § 45 d Landesnaturschutzgesetz treffen die unteren Naturschutz­
behörden die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für 
die Natur. Sie sind auch für die Durchführung ller Landesverordnung 
zum Schutze der Wälder, Moore und Heiden zuständig. Auch nach § 6 
der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet "Dosenmoo.r'' _sind 
die unteren Naturschutzbehörden ermächtigt, die vom Landesamt für 
Naturschutz und Landschaftspflege (seit 1. Februar 1997 Landesamt für 
Natur und Umwelt) vorgeschlagenen Schutz- und Pflegemaßnahmen 
durchzuführen. Diese Maßnahmen haben auch den Schutz des Dosen­
moores vor Bränden zum Ziel und müssen eine Brandbekämpfung 
durch öffentliche Feuerwehren sichern. 

Vorrangig müssen die für die Brandbekämpfung erforderlichen Wege für 
Löschfahrzeuge befahrbar bleiben, insbesondere durch Befestigungs­
maßnahmen und Freischneiden von in die Wege ragenden Gehölzen. 

Nein. 

4. Beabsichtigt die Landesregierung Maßnahmen zur Verbesserung 
der Brandbekämpfung im Dosenmoor? 

Wenn ja, welche? 

Der Oberbürgermeister der Stadt Neumünster als untere Naturschutz­
behörde, zugleich im Dosenmoor zuständig fQr die Nachbarkreise, hat 
in Abstimmung mit den Feuerwehren und den b.eteiligten Behörden ein 
Konzept zur Verbesserung der Brandbekämpfung im Dosenmoor er­
stellt, das insbesondere die im zweiten Absatz der Antwort auf Frage 3 
genannten Maßnahmen beinhaltet. 

2 


	Schleswig-Holstein Drucksache 14/1023 (Seite 1)

